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Bruthabitate der Feldlerche

Biotop klas s en
Acker

Fließgewässer

Gehölzbiotop (Hecke, Feldgehölz, Allee, Baumgruppe)

Grünland

Landröhricht / Ried

Rohboden und Ruderalfluren

Siedlung

Standgewässer (einschl. Verlandungsvegetation)

Trockenstandort

Wald / Forst
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Maßnahmen auf Habitatfläc hen der Feldlerc he

Nr. Maßnahme
O18, O27 Extensive Grünlandnutzung mit spätem erstem Nutzungstermin (Mahd oder Beweidung) nicht vor 

dem 15.06. auf größeren Flächen (ab 1 ha) und reduzierter Düngung; alternativ ausreichend lange 
Nutzungspause (8 Wochen) zwischen 1. und 2. Nutzung zur Ermöglichung erfolgreicher Bruten

O14 Extensive Ackernutzung mit geringerer Aussaatdichte und verringertem Einsatz von Düngemitteln 
und Pestiziden (ggf. beschränkt auf 10 m breite Randstreifen), längerem Belassen von 
Stoppelbrachen und stark verringerten Anteilen von Raps und Mais in der Fruchtfolge

O85, O8 Erhalt aller Grünlandflächen und stellenweise Rückführung von Ackerflächen in Grünland
O51, O77 Belassen ungenutzter 10 m breiter Säume im Grünland entlang von Parzellengrenzen und 

Grabenrändern bis 15.07. 
O51 Entwicklung von Säumen, Brachestreifen und Stilllegungsflächen auf Ackerflächen
O58 Erhalt von trockenen Brachen durch bedarfsweise Mahd und Entbuschung


